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Gesetz 
 zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst 

im Freistaat Sachsen
Vom 19. Oktober 2023

Der Sächsische Landtag hat am 20. September 2023 
das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Sächsisches Gleichstellungsgesetz (SächsGleiG)
Artikel 2 Änderung des Sächsischen Beamtengesetzes
Artikel 3 Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes
Artikel 4 Änderung des Sächsischen Personalvertretungs-

gesetzes
Artikel 5 Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung
Artikel 6 Änderung der Sächsischen Landkreisordnung
Artikel 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 1 
Sächsisches Gleichstellungsgesetz 

(SächsGleiG)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziele des Gesetzes
§ 2 Anwendungsbereich
§ 3 Gleichstellungsverpflichtung
§ 4 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2 
Gleichberechtigte berufliche Entwicklung

§ 5 Stellenausschreibungen
§ 6 Bewerbungs- und Auswahlverfahren
§ 7 Auswahlentscheidung
§ 8 Ermittlung und Einschätzung von Qualifikationen
§ 9 Fort- und Weiterbildung

Abschnitt 3 
Vereinbarkeit von Familie und Pflege mit der Berufstätigkeit

§ 10 Individuelle Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung, mo-
bile Arbeit

§ 11 Teilzeitarbeit und Beurlaubung
§ 12 Wechsel in Vollzeit, beruflicher Wiedereinstieg

Abschnitt 4 
Gleichstellungsbeauftragte in den Dienststellen

§ 13 Gleichstellungsbeauftragte in den Dienststellen
§ 14 Stellvertretung und Vertrauenspersonen
§ 15 Verfahren zur Bestellung
§ 16 Ende der Amtszeit
§ 17 Rechtsstellung
§ 18 Freistellung und Ausstattung
§ 19 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
§ 20 Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten
§ 21 Beanstandung
§ 22 Rechtsschutz

Abschnitt 5 
Gleichstellungspläne

§ 23 Pflicht zur Erstellung und Wirkung
§ 24 Erstellung, Inkrafttreten
§ 25 Inhalt

Abschnitt 6 
Gremien, Beteiligungen

§ 26 Gremien
§ 27 Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen

Abschnitt 7 
Schlussbestimmungen

§ 28 Jährliche Statistik
§ 29 Berichtspflichten
§ 30 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-

gener Daten
§ 31 Übergangsvorschriften
§ 32 Einschränkung eines Grundrechts

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Ziele des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist
1. die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern,
2. die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Pflege 

mit der Berufstätigkeit sowie
3. die Herstellung von Chancengerechtigkeit für alle Be-

diensteten im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen.

§ 2 
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungen, Gerichte, Schu-
len, Hochschulen und Betriebe des Freistaates Sachsen, der 
kommunalen Träger der Selbstverwaltung und der sonstigen 
der alleinigen Aufsicht des Freistaates Sachsen unterste-
henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Hält 
der Freistaat Sachsen eine Beteiligung an privatrechtlichen 
Unternehmen, gilt § 27.

§ 3 
Gleichstellungsverpflichtung

(1) Die Dienststellenleitungen, Personalverwaltungen 
sowie Bedienstete mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
wirken auf die Behebung struktureller Benachteiligungen 
von Frauen hin und verbessern die Zugangs- und Aufstiegs-
chancen von Frauen auf allen Funktionsebenen.

(2) Alle Bediensteten, insbesondere solche mit Vorge-
setzten- oder Leitungsaufgaben, haben die Zielsetzungen 
dieses Gesetzes zu berücksichtigen. Die Förderung der 
Chancengerechtigkeit, insbesondere zwischen Frauen und 
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Männern, ist als durchgängiges Leitprinzip zugrunde zu le-
gen.

(3) Bei Privatisierung und Ausgliederung von Aufgaben 
oder Betrieben aus der öffentlichen Verwaltung ist sicher-
zustellen, dass die Bestrebungen zur Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie zur 
Herstellung von Chancengerechtigkeit für alle Bediensteten 
aufrecht erhalten bleiben.

(4) Die Staatsregierung verfolgt eine Strategie, modell-
haft die Wirkungen des sächsischen Haushalts auf die Chan-
cengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit zu analysieren.

§ 4 
Begriffsbestimmungen

(1) Bedienstete im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und 
Beamte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung be-
schäftigten Personen, Richterinnen und Richter, Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie nicht ehrenamtlich 
tätige Inhaberinnen und Inhaber öffentlich-rechtlicher Ämter.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen und Betriebe der 
in § 2 genannten Stellen sowie die Gerichte, Staatsanwalt-
schaften und Hochschulen. Abweichend von Satz 1 bilden 
kommunale Gebietskörperschaften zusammen mit ihren 
Behörden und Verwaltungsstellen jeweils eine Dienststelle. 
Kommunale Eigenbetriebe sind jeweils eine selbstständige 
Dienststelle. Jeder Standort des Landesamtes für Schule 
und Bildung gilt zusammen mit den im jeweiligen Zuständig-
keitsbereich liegenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 des Säch-
sischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 2. Februar 2023 (SächsGVBl. S. 62) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, als 
eine Dienststelle. Die sonstigen der alleinigen Aufsicht des 
Freistaates Sachsen unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts bilden je eine Dienststelle.

(3) Für den Begriff der Dienststellenleitung gilt § 7 des 
Sächsischen Personalvertretungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. August 2018 (SächsGVBl. 
S. 570), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
19. Oktober 2023 (SächsGVBl. S. 850) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Eine Neubildung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn innerhalb einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Dienststellen oder Teile einer Dienststelle zu einer neuen 
Dienststelle zusammengeschlossen werden oder durch Aus-
gliederung eine neue Dienststelle gebildet wird.

(5) Frauen sind im Sinne dieses Gesetzes unterre-
präsentiert, wenn innerhalb des Geltungsbereiches eines 
Gleichstellungsplanes auf der jeweils zu betrachtenden 
Funktionsebene weniger Frauen als Männer beschäftigt 
sind. Funktionsebenen im Sinne von Satz 1 sind insbeson-
dere die Dezernatsleitungen, die Abteilungsleitungen, die 
Referatsleitungen sowie die Fachbereichs- oder Sachge-
bietsleitungen, die Gruppen der Referentinnen und Referen-
ten sowie der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die 
Mitarbeitenden sowie die Auszubildenden, Anwärterinnen 
und Anwärter. Funktionsebene im Sinne von Satz 1 ist mit 
Ausnahme der Staatsministerien auch die Gesamtheit ver-
gleichbarer Leitungspositionen gleichartiger Dienststellen 
innerhalb eines Geschäftsbereichs. Innerhalb der Funkti-
onsebenen der Referentinnen und Referenten, der Sachbe-

arbeiterinnen und Sachbearbeiter sowie der Mitarbeitenden 
erfolgt jeweils eine weitere Differenzierung nach Laufbahn-
gruppen und Einstiegsebenen. Umfasst die auf einer Funkti-
onsebene nach Satz 2 oder 4 zu bildende Vergleichsgruppe 
weniger als drei Personen, ist die Funktionsebene außer in 
Dienststellen gemäß Absatz 2 Satz 2 entsprechend Satz 3 
zu bestimmen. Maßgeblich ist die Personalsituation auf der 
Funktionsebene in der Dienststelle, auf die sich die ange-
strebte Maßnahme oder Entscheidung bezieht, zum Stichtag 
nach § 28 Absatz 1 Nummer 1.

(6) Im Sinne dieses Gesetzes erfüllt eine Bedienstete 
oder ein Bediensteter eine Familienaufgabe im Fall der 
tatsächlichen Betreuung mindestens eines Kindes unter 
18 Jahren. Pflegeaufgaben sind die tatsächliche, ortsunab-
hängige und nicht erwerbsmäßige häusliche Pflege oder Be-
treuung von pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne 
des § 66 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2023 
(SächsGVBl. S. 850) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, durch Bedienstete. Die Pflegebedürftig-
keit der betreuten Person wird durch Vorlage eines ärztlichen 
Gutachtens, einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer 
entsprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegepflicht-
versicherung nachgewiesen.

(7) Gremien im Sinne dieses Gesetzes sind aufgaben-
bezogen gebildete Einheiten, die aufgrund von Vorschriften 
einberufen oder besetzt werden, für die ein Bestellungs-, 
Vorschlags- oder Entsendungsrecht besteht und die auf 
Dauer, mindestens aber für den Zeitraum von sechs Mona-
ten eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere Aus-
schüsse, Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Auf-
sichtsräte, Vorstände, Jurys und Kuratorien. Aufsichtsräte 
und vergleichbare Überwachungsorgane von Beteiligungs-
unternehmen des Freistaates Sachsen und der Kommu-
nen sind keine Gremien im Sinne dieser Vorschrift. Für die 
Aufsichtsräte und vergleichbare Überwachungsorgane von 
Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen gilt § 27.

(8) Mobile Arbeit ist eine auf die Verwendung von lnfor-
mations- und Kommunikationstechnologie gestützte Tätig-
keit, die außerhalb oder losgelöst von einem fest eingerich-
teten Arbeitsplatz ausgeübt wird, wobei die Bediensteten mit 
der Dienststelle durch elektronische Kommunikationsmittel 
verbunden sind.

(9) In Dienststellen gemäß der Absätze 2 und 3 sind Be-
reiche die jeweiligen Entgelt- und Besoldungsgruppen inner-
halb einer Laufbahn oder Berufsfachrichtung.

Abschnitt 2 
Gleichberechtigte berufliche Entwicklung

§ 5 
Stellenausschreibungen

(1) Stellenausschreibungen müssen geschlechtsneu-
tral erfolgen und Angehörige aller Geschlechter in gleicher 
Weise ansprechen, es sei denn, dass ein bestimmtes Ge-
schlecht unverzichtbare Voraussetzung für die ausgeschrie-
bene Tätigkeit ist. Die geschlechtsneutrale Stellenausschrei-
bung entbindet nicht von der Verpflichtung, die weibliche und 
die männliche Form der ausgeschriebenen Stellenbezeich-
nung zu verwenden.

(2) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen, ist auch bei Ausschreibungen von Stellen mit 
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Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben ungeachtet der Hier-
archieebene darauf hinzuweisen, dass der ausgeschriebene 
Arbeitsplatz durch Teilzeitbedienstete besetzt werden kann.

(3) Sofern Frauen in einer Funktionsebene einer Dienst-
stelle unterrepräsentiert sind, sind sie in der jeweiligen 
Ausschreibung ausdrücklich zur Bewerbung aufzufordern. 
Insbesondere sind bei der Besetzung von Vorgesetzten- und 
Leitungspositionen Frauen auf die bevorzugte Berücksichti-
gung nach Maßgabe dieses Gesetzes hinzuweisen.

§ 6 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren

(1) Bei einer Unterrepräsentanz von Frauen sind alle 
Bewerberinnen oder mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer zu Vorstellungsgesprächen, Personalauswahlge-
sprächen oder besonderen Auswahlverfahren zu laden, so-
fern sie die für die Stelle erforderliche Qualifikation besitzen.

(2) Die oder der für die Dienststelle zuständige Gleich-
stellungsbeauftragte ist in allen Stufen des Bewerbungs- und 
Auswahlverfahrens zu beteiligen. Ihr oder ihm ist die Gele-
genheit zur Teilnahme an Bewerbungs- und Auswahlgesprä-
chen einzuräumen. Sie oder er ist beratendes Mitglied der 
Auswahlkommission.

(3) Auswahlkommissionen sollen zu gleichen Anteilen 
mit Frauen und Männern besetzt sein. § 26 Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend.

(4) Soweit Dritte mit der Personalfindung und -auswahl 
beauftragt werden, ist sicherzustellen, dass die Regelungen 
dieses Gesetzes beachtet werden.

§ 7 
Auswahlentscheidung

(1) Bei einer Unterrepräsentanz von Frauen sind bei
1. der Begründung von Arbeits- oder Dienstverhältnissen,
2. der Vergabe von Ausbildungsplätzen, mit Ausnahme 

solcher Ausbildungsgänge, die ausschließlich innerhalb 
des öffentlichen Dienstes absolviert werden können,

3. Beförderungen, der Übertragung höherwertiger Tätig-
keiten und Dienstposten oder Beförderungsdienstpos-
ten oder

4. Entscheidungen zum Laufbahnwechsel
Bewerberinnen bei gleicher Qualifikation bevorzugt zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch in Bezug auf Positionen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben.

(2) Eine Bevorzugung ist nicht zulässig, wenn in der Per-
son eines Mitbewerbers liegende rechtlich schützenswerte 
Gründe überwiegen.

(3) In Dienststellen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
abweichend von Absatz 1, dass, soweit Frauen in einzelnen 
Bereichen in geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, 
die Dienststelle nach Maßgabe der Zielvorgaben des Gleich-
stellungsplans und entsprechender Personalplanung, um 
der Unterrepräsentanz der Frauen zu begegnen, deren An-
teil zu erhöhen hat
1. bei der Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Be-

amte, Angestellte sowie Arbeiterinnen und Arbeiter, 
auch mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sowie 
von Stellen für die Berufsausbildung,

2. bei der Beförderung, Höhergruppierung, Übertragung 
höher bewerteter Dienstposten und Arbeitsplätze, auch 
in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben.

§ 8 
Ermittlung und Einschätzung von Qualifikationen

(1) Bei der Einschätzung der Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung (Qualifikation) sind neben den nach den 
maßgeblichen Rechtsvorschriften jeweils anzuwendenden 
Kriterien durch die betroffene Person dargelegte Erfah-
rungen und Fähigkeiten aus der Erfüllung gesellschaftlich 
relevanter Aufgaben, wie insbesondere Familien- oder Pfle-
geaufgaben oder aus einem Ehrenamt, zu berücksichtigen, 
soweit sie für die konkrete Aufgabe von Bedeutung sind.

(2) Bei der Ermittlung der Qualifikation und bei der Er-
stellung von Beurteilungsrichtlinien dürfen geringere aktive 
Dienst- oder Beschäftigungszeiten aufgrund von Schwan-
gerschaft und Mutterschutz, der Inanspruchnahme von 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie oder 
Pflege mit der Berufstätigkeit wie Elternzeit, Pflegezeit, Fa-
milienpflegezeit und entsprechende Beurlaubungen, mobile 
Arbeit, Telearbeit, flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeits-
zeitreduzierungen sowie aufgrund von Verzögerungen beim 
Abschluss einzelner Ausbildungsgänge wegen der Betreu-
ung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen nicht 
nachteilig berücksichtigt werden.

§ 9 
Fort- und Weiterbildung

(1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen wirken die Dienststellen darauf hin, dass 
bei Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen Frauen 
und Männer zu gleichen Anteilen teilnehmen können. Soweit 
Frauen nach § 4 Absatz 5 in Führungspositionen unterreprä-
sentiert sind, ist ihnen die Teilnahme an Fortbildungen für 
Führungskräfte oder zur Vorbereitung auf Führungspositio-
nen bevorzugt zu ermöglichen. Hierbei sind die Belange der 
Dienststelle angemessen zu berücksichtigen.

(2) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind möglichst 
so durchzuführen, dass Bedienstete mit Familien- oder Pfle-
geaufgaben sowie Teilzeitbedienstete hieran teilnehmen 
können. Bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen ist der oder dem Gleichstellungsbe-
auftragten Gelegenheit zur Beteiligung zu geben.

(3) Bediensteten sollen vorbehaltlich verfügbarer Mittel 
angemessene Kosten für die Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen erstattet werden, soweit die 
Kosten durch die Teilnahme an einer zumindest auch im 
dienstlichen Interesse liegenden Fort- oder Weiterbildung 
außerhalb des Dienstortes unvermeidbar entstehen. Die 
voraussichtlichen Kosten sind bei der Beantragung der Fort- 
oder Weiterbildungsmaßnahme anzuzeigen und innerhalb 
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem Ende 
der Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme bei der Dienststelle 
schriftlich geltend zu machen und nachzuweisen.

(4) Bei geeigneten Veranstaltungen der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung, insbesondere auch bei Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und Bediens-
tete im Personalwesen, sind Gleichstellungsthemen, insbe-
sondere die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
mittelbare und unmittelbare Benachteiligung aufgrund des 
Geschlechts, geschlechtergerechtes Beurteilungswesen, 
Vereinbarkeit von Familie oder Pflege mit der Berufstätigkeit 
sowie Schutz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
vorzusehen.

(5) Bei entsprechender fachlicher Eignung sind Frauen 
bevorzugt als Leiterinnen und Referentinnen von Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen einzusetzen, sofern nicht be-
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reits ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern 
erreicht ist.

(6) In Dienststellen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
abweichend von Absatz 1, dass Frauen bei der Auswahl der 
Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen mindestens 
entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Zielgruppe der 
Fortbildung zu berücksichtigen sind. In Dienststellen gemäß 
§ 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 sind Teilzeitbediensteten die glei-
chen beruflichen Fortbildungsmöglichkeiten einzuräumen 
wie Vollzeitbediensteten. Hier sollen Möglichkeiten der Kin-
derbetreuung im Bedarfsfall angeboten werden.

Abschnitt 3 
Vereinbarkeit von Familie und Pflege 

mit der Berufstätigkeit

§ 10 
Individuelle Arbeitszeit- und 

Arbeitsortgestaltung, mobile Arbeit

(1) Die Dienststellenleitung hat in Zusammenarbeit 
mit der oder dem Gleichstellungsbeauftragten den in der 
Dienststelle bestehenden Bedarf für mobile Arbeitsbedin-
gungen in allen Fachbereichen und Funktionsebenen min-
destens alle zwei Jahre oder im Zuge des jeweiligen Haus-
haltsaufstellungsverfahrens zu ermitteln, auf die Schaffung 
entsprechender Ressourcen hinzuwirken und soll sie nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf 
Antrag unter Berücksichtigung dienstlicher Möglichkeiten 
insbesondere Bediensteten mit Familien- oder Pflegeaufga-
ben zur Verfügung stellen. Mobil arbeitenden Bediensteten 
sind die gleichen beruflichen Aufstiegs-, Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wie den durchgängig in Präsenz tätigen 
Bediensteten einzuräumen.

(2) Bedienstete haben Anspruch auf flexible Arbeitszeit-
gestaltung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeauf-
gaben im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten, der spe-
zialgesetzlichen Regelungen und der hierauf beruhenden 
Vereinbarungen.

(3) Beabsichtigt die Dienststelle, einen Antrag auf flexi-
ble Arbeitszeitgestaltung oder mobile Arbeit zur Wahrneh-
mung von Familien- oder Pflegeaufgaben abzulehnen, ist 
die oder der Gleichstellungsbeauftragte zu beteiligen. Die 
Ablehnung des Antrags ist schriftlich zu begründen.

(4) Die Dienststellen sind berechtigt, unter den Voraus-
setzungen des § 17 der Sächsischen Arbeitszeitverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 198), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 26. April 2022 (SächsGVBl. S. 282) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, und im Rahmen 
der jeweils geltenden tariflichen Vorschriften Arbeitszeit- 
und -ortmodelle für alle Bediensteten zu erproben.

§ 11 
Teilzeitarbeit und Beurlaubung

(1) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt vorbe-
haltlich tarifvertraglicher Regelungen § 98 des Sächsischen 
Beamtengesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden Fas-
sung entsprechend.

(2) Beabsichtigt die Dienststelle einen Antrag auf Teil-
zeitbeschäftigung oder Beurlaubung zur Wahrnehmung von 
Familien- oder Pflegeaufgaben abzulehnen, ist die oder der 
Gleichstellungsbeauftragte der Dienststelle zu beteiligen. 
Die Ablehnung des Antrags ist schriftlich zu begründen.

(3) Wird eine Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung 
zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben be-
antragt, sind die Bediensteten auf die rechtlichen Folgen hin-
zuweisen, insbesondere hinsichtlich der Ansprüche aus der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung, sowie auf beamten-
rechtliche und tarifrechtliche Regelungen. Darüber hinaus 
ist auf die Möglichkeit der befristeten Teilzeitbeschäftigung 
oder Beurlaubung jeweils mit Verlängerungsoption hinzu-
weisen. Geringfügige Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 8 
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dürfen nicht 
begründet werden, soweit sie reguläre sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ersetzen oder verhindern.

(4) Entsprechend der Reduzierung der Arbeitszeit ist 
eine Anpassung der Dienstaufgaben vorzunehmen, soweit 
dies unter Berücksichtigung dienstlicher und organisatori-
scher Belange der Dienststelle möglich ist.

(5) Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung zur 
Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben ist zur 
Vermeidung unangemessener Mehrbelastungen der übri-
gen Bediensteten soweit möglich innerhalb der Dienststelle 
vorrangig ein personeller Ausgleich vorzunehmen. Ist dies 
nicht möglich, muss soweit möglich ein organisatorischer 
Ausgleich erfolgen.

(6) Sonstige gesetzliche Regelungen zur Teilzeitbe-
schäftigung oder zur Beurlaubung bleiben von den Absät-
zen 1 bis 5 unberührt.

§ 12 
Wechsel in Vollzeit, beruflicher Wiedereinstieg

(1) Bei gleicher Qualifikation müssen Teilzeitbediens-
tete mit Familien- oder Pflegeaufgaben, die eine Vollzeit-
beschäftigung beantragt haben, im Rahmen der Besetzung 
von Vollzeitstellen innerhalb ihrer jeweiligen Funktionsebene 
vorrangig berücksichtigt werden, sofern § 7 oder andere ge-
setzliche Regelungen nicht entgegenstehen.

(2) Die Dienststelle hat den Kontakt von beurlaubten 
Bediensteten zur Dienststelle und zum Beruf sowie den Wie-
dereinstieg zu erleichtern durch
1. die Unterrichtung über Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen und Ermöglichung der Teilnahme nach Maß-
gabe von Satz 6,

2. die Unterrichtung über Ausschreibungen der Dienst-
stelle,

3. das Angebot von Beratungsgesprächen zum Wiederein-
stieg.

Die Dienststelle ist berechtigt, beurlaubten Bediensteten 
Gelegenheit zur Urlaubs- oder Krankheitsvertretung oder 
zu einer sonstigen befristeten Beschäftigung zu geben, so-
weit eine Beschäftigung während der Beurlaubung zulässig 
ist und dem Zweck der Beurlaubung nicht widerspricht. Auf 
deren Antrag sollen befristete Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorrangig beurlaubten Beschäftigten angeboten werden. 
Zu Beginn der Beurlaubung ist das Einverständnis der oder 
des Bediensteten zur Kontaktaufnahme für Informationen 
nach den Sätzen 1 und 2 einzuholen. Unabhängig davon ist 
spätestens drei Monate vor dem Ende der geplanten Beur-
laubung ein Beratungsgespräch anzubieten. Bediensteten, 
die zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben 
beurlaubt sind, ist die Teilnahme an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen im Rahmen der Kapazitäten, der allge-
meinen Auswahlkriterien und der verfügbaren Haushalts-
mittel zu ermöglichen. Es handelt sich bei den Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen im Hinblick auf Arbeits- oder 
Dienstunfälle und vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel 
bezüglich der Erstattung von Auslagen um dienstliche Ver-
anstaltungen. Arbeitsentgelt wird aus Anlass der Teilnahme 
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nicht gewährt; eine Anrechnung auf Beschäftigungs- und 
Dienstzeiten erfolgt nicht.

(3) Nach Ablauf einer familien- oder pflegebedingten 
Beurlaubung ist der oder dem Bediensteten eine funkti-
onsgleiche Beschäftigung auf einem Vollzeit- oder Teilzeit-
arbeitsplatz anzubieten. Es ist ein Einsatz am bisherigen 
Dienstort anzustreben.

(4) Familien- oder pflegebedingt beurlaubte Bediens-
tete, die eine vorzeitige Rückkehr in das Arbeitszeitmodell 
vor ihrer Beurlaubung anstreben, sind bei der jeweiligen 
Besetzung von Voll- und Teilzeitstellen bei gleicher Qualifi-
kation bevorzugt zu berücksichtigen, sofern § 7 oder andere 
gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen.

Abschnitt 4 
Gleichstellungsbeauftragte in den Dienststellen

§ 13 
Gleichstellungsbeauftragte in den Dienststellen

(1) In jeder Dienststelle der Staatsverwaltung mit in der 
Regel mindestens 20 nicht nur vorübergehend beschäftigten 
Bediensteten bestellt die Dienststellenleitung nach vorheri-
ger Wahl der Bediensteten eine Gleichstellungsbeauftragte 
oder einen Gleichstellungsbeauftragten sowie mindestens 
eine Stellvertretung. Wird keine Frau zur Gleichstellungsbe-
auftragten bestellt, muss die Stellvertretung durch mindes-
tens eine Frau erfolgen.

(2) In einer Dienststelle der Staatsverwaltung mit weni-
ger als 20 Bediensteten kann die Dienststellenleitung eine 
Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbe-
auftragten und mindestens eine Stellvertretung bestellen. 
Auf Initiative der Bediensteten sind eine Gleichstellungs-
beauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftragter und min-
destens eine Stellvertretung zu bestellen, wenn mindestens 
50 Prozent der Bediensteten in der Dienststelle dem zu-
stimmen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Erfolgt keine 
Bestellung, ist die oder der Gleichstellungsbeauftragte der 
nächsthöheren Dienststelle zuständig.

(3) In jeder Dienststelle gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 
3, in der mindestens zehn Frauen nicht nur vorübergehend 
beschäftigt sind, hat die Dienststellenleitung auf Vorschlag 
der weiblichen Bediensteten mit ihrer Einwilligung eine 
Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Für jede Gleich-
stellungsbeauftragte ist eine Stellvertreterin zu bestellen. In 
den Dienststellen gemäß Satz 1 können die Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten in der Dienststelle von der nach 
§ 64 Absatz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
19. Oktober 2023 (SächsGVBl. S. 850) geändert worden 
ist, oder nach § 60 Absatz 2 der Sächsischen Landkreisord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 99), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 19. Oktober 2023 (SächsGVBl. S. 850) geändert wor-
den ist, in den jeweils geltenden Fassungen, zu bestellenden 
Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wahrgenommen 
werden. Dies gilt auch, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht vorliegen.

(4) Die §§ 13 bis 22 gelten für Hochschulen nur, soweit 
im Sächsischen Hochschulgesetz vom 31. Mai 2023 (Sächs-
GVBl. S. 329), das durch Artikel 8 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, nichts Abweichendes ge-
regelt ist.

(5) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl 
und Wiederbestellung ist möglich.

(6) In neu gebildeten Dienststellen muss innerhalb von 
sechs Monaten eine neue Gleichstellungsbeauftragte oder 
ein neuer Gleichstellungsbeauftragter bestellt werden, so-
weit die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 3 Satz 1 vor-
liegen. Soweit vorhanden, bleiben die bisherigen Gleichstel-
lungsbeauftragten bis zur Neubestellung, längstens jedoch 
für sechs Monate im Amt. Sollte keine Gleichstellungsbeauf-
tragte oder kein Gleichstellungsbeauftragter bestellt sein, ist 
vorübergehend die oder der Gleichstellungsbeauftragte der 
nächsthöheren Dienststelle zuständig.

(7) Die Gleichstellungsbeauftragten der Staatsminis-
terien und sonstigen obersten Dienstbehörden bilden eine 
Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaft berät über 
grundsätzliche gleichstellungspolitische Angelegenhei-
ten mit Bedeutung für alle Bediensteten des Freistaates 
Sachsen und kann gegenüber den Staatsministerien, den 
Dienststellen und den Bediensteten Vorschläge machen 
sowie Stellungnahmen abgeben. Einmal pro Kalenderjahr 
soll eine Sitzung der Arbeitsgemeinschaft stattfinden, zu 
der alle Gleichstellungsbeauftragten in den Dienststellen im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuladen sind. Die Ar-
beitsgemeinschaft gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 14 
Stellvertretung und Vertrauenspersonen

(1) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte kann ein-
zelne Aufgaben dauerhaft an die Stellvertretung delegieren 
und Aufgabendelegationen ändern, wenn die Stellvertretung 
dem zustimmt. Der Entzug von Aufgaben ist zustimmungs-
frei. Die oder der Gleichstellungsbeauftragte trägt die Ge-
samtverantwortung für die Aufgabenerledigung. Sie oder er 
informiert die Dienststelle und die Personalvertretung über 
alle Delegationsentscheidungen sowie deren Rücknahme 
und Änderung gemäß den Sätzen 1 bis 3.

(2) In Teilen von Dienststellen, die die Voraussetzungen 
des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Sächsischen 
Personalvertretungsgesetzes erfüllen, hat die Dienststellen-
leitung auf Vorschlag der oder des Gleichstellungsbeauf-
tragten eine Vertrauensperson aus dem Kreis der Bediens-
teten vor Ort zu bestellen. In den Fällen des § 13 Absatz 2 
Satz 4 kann auf Vorschlag der oder des zuständigen Gleich-
stellungsbeauftragten eine Vertrauensperson bestellt wer-
den. Die Vertrauensperson soll in angemessenem Umfang 
von ihren sonstigen Dienstpflichten freigestellt werden. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Dienststellen gemäß § 4 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3.

(3) In Schulen hat die Schulleitung auf Vorschlag der 
Bediensteten eine Vertrauensperson zu bestellen und die 
zuständige Gleichstellungsbeauftragte oder den zuständi-
gen Gleichstellungsbeauftragten unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Die Vertrauenspersonen in Schulen sind von ihren 
übrigen dienstlichen Tätigkeiten freizustellen, soweit dies 
zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist.

§ 15 
Verfahren zur Bestellung

(1) In den Dienststellen der Staatsverwaltung bestellt die 
Dienststellenleitung die Gleichstellungsbeauftragte oder den 
Gleichstellungsbeauftragten und die Stellvertretung nach 
vorheriger Mehrheitswahl.

N
ur

 z
ur

 V
er

w
en

du
ng

 im
 In

tra
ne

t d
es

 F
re

is
ta

at
es

 S
ac

hs
en

 (Z
IW

D
) ©

 S
V 

SA
XO

N
IA

 V
er

la
g



855

27. November 2023 Nr. 19 Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

(2) Vorbehaltlich Satz 2 und § 13 Absatz 1 Satz 2 sind 
zur oder zum Gleichstellungsbeauftragten und zur Stellver-
tretung alle Bediensteten wählbar. Nicht gewählt und bestellt 
werden können Personen, die der Personalvertretung oder 
Schwerbehindertenvertretung angehören und solche, die 
befugt sind, Entscheidungen in den Personalangelegen-
heiten der Dienststelle vorzubereiten oder selbstständig zu 
treffen. Abgeordnete und zugewiesene Bedienstete sind in 
ihrer Stammdienststelle wählbar, wenn die Abordnung oder 
Zuweisung zum Zeitpunkt der Wahl höchstens noch drei Mo-
nate dauern wird.

(3) Die Dienststelle schreibt das Amt der oder des 
Gleichstellungsbeauftragten und der Stellvertretung zur 
Wahl aus und fordert zur Kandidatur und zur Unterbreitung 
von Wahlvorschlägen auf. Anschließend stimmen die Be-
diensteten innerhalb einer angemessenen Frist in Textform 
ab. Das Wahlverfahren ist innerhalb einer von der Dienst-
stellenleitung zu bestimmenden angemessenen Frist durch-
zuführen. Zur oder zum Gleichstellungsbeauftragten und zur 
Stellvertretung sind die Personen gewählt, die die meisten 
abgegebenen Stimmen jeweils auf sich vereinen und die 
Wahl annehmen; bei Stimmengleichheit führt die Dienst-
stelle ein Losverfahren durch.

(4) Erklärt sich nur eine Person zur Ausübung des Amtes 
der oder des Gleichstellungsbeauftragten oder der Stellver-
tretung bereit, kann die Dienststelle von der weiteren Durch-
führung des Wahlverfahrens absehen und diese Person 
vorbehaltlich Absatz 2 zur oder zum Gleichstellungsbeauf-
tragten oder zur Stellvertretung bestellen. Findet sich keine 
bestellbare Person oder ist nach der Wahl keine bestellbare 
Person gewählt, bestellt die Dienststellenleitung die Gleich-
stellungsbeauftragte, den Gleichstellungsbeauftragten oder 
die Stellvertretung aus dem Kreis der bestellbaren Bediens-
teten von Amts wegen ohne weitere Wahl. Hierzu bedarf es 
der Einwilligung der zu bestellenden Person.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Dienststellen 
gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3. In diesen Dienststellen 
dürfen Bedienstete, die befugt sind, Entscheidungen in Per-
sonalangelegenheiten der Dienststelle vorzubereiten oder 
selbstständig zu treffen, nicht zur Gleichstellungsbeauftrag-
ten bestellt werden.

(6) Die Bestellung der oder des Gleichstellungsbeauf-
tragten und der Stellvertretung ist den Bediensteten in ihrem 
oder seinem Zuständigkeitsbereich unverzüglich bekannt zu 
machen. Die Personen sind im Geschäftsverteilungsplan zu 
benennen.

§ 16 
Ende der Amtszeit

(1) Die Bestellung zur oder zum Gleichstellungsbeauf-
tragten erlischt mit dem Ablauf der Amtszeit, dem Ausschei-
den aus der Dienststelle oder dem Dienst oder bei Wegfall 
der Wählbarkeit gemäß § 15 Absatz 2 oder 5 Satz 2.

(2) Ein Widerruf der Bestellung ist nur auf Verlangen der 
oder des Gleichstellungsbeauftragten oder bei grober Ver-
letzung ihrer oder seiner gesetzlichen Pflichten zulässig.

(3) Für das Ende der Bestellung von Stellvertretungen 
sowie der Vertrauenspersonen gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend.

(4) Endet die Amtszeit der oder des Gleichstellungs-
beauftragten vorzeitig, wird die Stellvertretung mit ihrem 
Einverständnis zur oder zum Gleichstellungsbeauftragten 
bestellt. Gibt es mehrere Stellvertretungen, bestimmen 

diese eine Person aus ihrem Kreis zur oder zum Gleichstel-
lungsbeauftragten. Soweit § 13 Absatz 1 Satz 2 es erfordert, 
ist innerhalb von drei Monaten eine neue Stellvertretung zu 
bestellen. Satz 3 gilt entsprechend für die vorzeitige Beendi-
gung der Amtszeit der Stellvertretung.

(5) Absatz 4 gilt nicht in Dienststellen gemäß § 4 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3.

§ 17 
Rechtsstellung

(1) Gleichstellungsbeauftragte gehören der Verwaltung 
der Dienststelle an und sind organisatorisch in den Leitungs-
bereich einzubinden. Sie werden grundsätzlich unmittelbar 
der Dienststellenleitung zugeordnet und haben dort ein un-
mittelbares Vortragsrecht.

(2) Gleichstellungsbeauftragte sind in der Ausübung 
ihrer Tätigkeit weisungsunabhängig. Ihre Tätigkeit ist gleich-
wertig zu ihrer hauptberuflichen Tätigkeit und entsprechend 
bei Entscheidungen über Beförderungen, Höhergruppierun-
gen, die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder die 
Vergabe von leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen 
zu berücksichtigen.

(3) Gleichstellungsbeauftragte dürfen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden. § 48 des Säch-
sischen Personalvertretungsgesetzes gilt entsprechend für 
Gleichstellungsbeauftragte, ihre Stellvertretungen sowie 
Vertrauenspersonen.

(4) Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertretungen und 
Vertrauenspersonen sind verpflichtet, über die ihnen bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen persönlichen 
Verhältnisse von Bediensteten sowie anderen Angelegen-
heiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach vertrau-
lich zu behandeln sind, auch über das Ende ihrer Amtszeit 
hinaus Stillschweigen zu bewahren. Die betroffenen Be-
diensteten können die Entbindung von der Schweigepflicht 
erklären.

§ 18 
Freistellung und Ausstattung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragten sind von ihren übri-
gen dienstlichen Tätigkeiten ganz oder teilweise freizustel-
len, soweit es nach Art und Größe der Dienststelle zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist.

(2) In den Dienststellen der Staatsverwaltung sollen sie 
abhängig von der Anzahl der Bediensteten in ihrem Zustän-
digkeitsbereich freigestellt werden im Umfang von
1. mindestens 25 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bei 

einer Zuständigkeit für mehr als 80 bis zu 300 Bediens-
tete,

2. mindestens 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bei 
einer Zuständigkeit für mehr als 300 bis 600 Bediens-
tete,

3. mindestens 75 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bei 
einer Zuständigkeit für mehr als 600 bis 800 Bediens-
tete,

4. 100 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bei einer Zu-
ständigkeit für mehr als 800 Bedienstete.

Üben die Gleichstellungsbeauftragten eine Teilzeitbeschäf-
tigung aus, ist die Stellvertretung entsprechend zu entlas-
ten. Im Vertretungsfall wird die Stellvertretung anstelle der 
oder des Gleichstellungsbeauftragten im gleichen Umfang 
entlastet. Im Fall der teilweisen Aufgabenübertragung nach 
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§ 14 Absatz 1 wird die Stellvertretung anstelle der oder des 
Gleichstellungsbeauftragten im angemessenen Umfang 
nach individueller Regelung entlastet. Eine darüber hinaus-
gehende Entlastung der Stellvertretung ist jederzeit möglich.

(3) Soweit Gleichstellungsbeauftragte für das Amt von 
ihren sonstigen Dienstpflichten freigestellt wurden, muss 
für sie betreffende Personalentscheidungen der berufliche 
Werdegang ungeachtet des Entlastungsumfangs so nachge-
zeichnet werden, wie er ohne die Bestellung zur oder zum 
Gleichstellungsbeauftragten verlaufen wäre. § 46 Absatz 5 
des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes gilt entspre-
chend.

(4) Für die Tätigkeit der oder des Gleichstellungsbeauf-
tragten sind die notwendigen personellen, räumlichen und 
sachlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Zur Unterstüt-
zung, insbesondere bei büroorganisatorischen Tätigkeiten, 
kann der oder dem Gleichstellungsbeauftragten mit einer 
Zuständigkeit für mehr als 300 Bedienstete eine Mitarbei-
terin oder ein Mitarbeiter zugeordnet werden, soweit dies 
nach Art und Größe der Dienststelle zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Tätigkeit erforderlich ist. Bei einer Zustän-
digkeit für mehr als 600 Bedienstete muss eine solche Zu-
ordnung erfolgen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Dienst-
stellen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3.

(5) Die regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des Absat-
zes 2 bemisst sich nach § 1 der Sächsischen Arbeitszeit-
verordnung.

§ 19 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Gleichstellungsbeauftragten achten auf die 
Durchführung und Einhaltung dieses Gesetzes und ande-
rer Vorschriften zur Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern und unterstützen die Dienststellenlei-
tungen bei deren Umsetzung.

(2) Sie sind hierfür zu Beginn ihrer Amtszeit und an-
schließend mindestens einmal jährlich im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel zur Teilnahme an Fort- oder 
Weiterbildungen, insbesondere auf den Gebieten des 
Gleichstellungsrechts, des öffentlichen Dienstrechts sowie 
des Personalvertretungs-, Organisations- und Haushalts-
rechts, verpflichtet.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragten führen regelmäßige 
Sprechstunden durch und beraten die Bediensteten bei Be-
darf, insbesondere in Angelegenheiten der Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern sowie zur Vereinbarkeit von 
Familie oder Pflege mit der Berufstätigkeit. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten berücksichtigen in besonderem Maße 
die Belange von Frauen mit Behinderungen. Die Gleich-
stellungsbeauftragten nehmen Beschwerden von Bediens-
teten über Belästigungen wegen des Geschlechts oder der 
sexuellen Orientierung und wegen sexueller Belästigungen 
am Arbeitsplatz entgegen, informieren über Beratungs- und 
Hilfsangebote und leiten die Beschwerde mit Einverständnis 
der oder des Betroffenen an die zuständige Stelle weiter, ins-
besondere an die Beschwerdestelle gemäß § 13 des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006 
(BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2510) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung. Die Beratungen sollen 
bei Bedarf durch eine Person des Geschlechts der hilfesu-
chenden Person erfolgen. In den Fällen des Satzes 3 kann 
die Stellvertretung über § 14 Absatz 1 hinaus tätig werden.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragten können mindestens 
einmal im Jahr nach vorheriger Information der Dienststel-
lenleitung alle Bediensteten zu einer Versammlung einladen. 
Erfolgt die Versammlung mittels Videotechnologie, darf die 
Übertragung nicht aufgezeichnet werden. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten erstatten einmal jährlich einen Tätig-
keitsbericht in der Versammlung oder in anderer geeigneter 
Weise. Zu Themen, die die Belange von Frauen besonders 
berühren, können die Gleichstellungsbeauftragen eine ei-
gene Versammlung nur mit den weiblichen Bediensteten 
durchführen. Eine solche Versammlung ist durchzuführen, 
wenn mindestens drei weibliche Bedienstete dies bei der 
oder dem Gleichstellungsbeauftragten beantragen.

(5) Die Sprechstunden und Versammlungen der Gleich-
stellungsbeauftragten finden innerhalb der Dienstzeit statt.

§ 20 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten

(1) Bei allen personellen, organisatorischen und sozia-
len Maßnahmen der Dienststelle, die die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, die Beseitigung der Unterrepräsen-
tanz von Frauen, die Vereinbarkeit von Familie oder Pflege 
mit der Berufstätigkeit und den Schutz vor Belästigung 
aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung 
oder vor sexueller Belästigung betreffen, hat die oder der 
Gleichstellungsbeauftragte ein Recht auf unverzügliche und 
umfassende Information sowie frühzeitige Beteiligung. Eine 
frühzeitige Beteiligung liegt vor, wenn die oder der Gleich-
stellungsbeauftragte von der Dienststelle zu einem Zeitpunkt 
in Textform informiert und beteiligt wird, zu dem die jeweilige 
Entscheidung oder Maßnahme noch gestaltungsfähig ist. 
Die oder der Gleichstellungsbeauftragte und die Dienststel-
lenleitung vereinbaren zu Beginn der Amtszeit ein Informa-
tions- und Beteiligungsverfahren.

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 zählen insbeson-
dere:
1. Bewerbungs- und Einstellungsverfahren, Ein-, Höher- 

und Herabgruppierungen, Beförderungen, Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten, Versetzungen, Umsetzungen 
und Abordnungen von mehr als sechs Monaten,

2. die vorzeitige Beendigung der Beschäftigung,
3. Erstellung und Überarbeitung von Beurteilungsrichtli-

nien,
4. die Entscheidung über die Platzvergabe bei Fortbildun-

gen für Führungskräfte oder zur Vorbereitung auf Füh-
rungspositionen,

5. Erstellung und Umsetzung des Gleichstellungsplans,
6. Besetzung von, Entsendung in und Vorschläge für Gre-

mien inner- und außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes sowie die Gestaltung der Rahmenbedingun-
gen der Arbeit von Gremien der Dienststelle, sowie

7. Privatisierung, Um- oder Neubildung, Ver- oder Zusam-
menlegung, Auflösung von Dienststellen oder Teilen von 
Dienststellen sowie eventuell damit verbundene Perso-
nalabbaumaßnahmen.

(3) Soweit dieses Gesetz die Beteiligung der Gleich-
stellungsbeauftragten in Auswahlgremien vorsieht, sind sie 
beratendes Mitglied.

(4) Bei einer personellen Einzelmaßnahme kann die 
betroffene Person die Beteiligung der oder des Gleichstel-
lungsbeauftragten durch unverzügliche Mitteilung an die 
Dienststellenleitung ablehnen. Dies gilt nicht für Bewer-
bungsverfahren.

(5) In allen Angelegenheiten, in denen die Gleichstel-
lungsbeauftragten zu beteiligen sind, haben sie ein Initiativ-
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recht. Über einen Initiativantrag hat die Dienststelle inner-
halb angemessener Zeit, spätestens nach einem Monat, zu 
entscheiden. Die Entscheidung ist der oder dem Gleichstel-
lungsbeauftragten in Textform mitzuteilen.

(6) Die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus diesem 
Gesetz erforderlichen Unterlagen, insbesondere relevante 
Bewerbungsunterlagen, vergleichende Übersichten und 
Auswahlvermerke sind den Gleichstellungsbeauftragten frü-
hestmöglich vorzulegen und die zu diesem Zweck erbetenen 
Auskünfte zu erteilen. Sie haben das Recht, Einsicht in die 
entscheidungsrelevanten Teile von Personalakten zu neh-
men, soweit die Kenntnis des Akteninhalts zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlich ist. Jede Einsichtnahme nach Satz 2 
ist aktenkundig zu machen. Soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten ausreichend ist, 
sind ihnen personenbezogene Daten in pseudonymisierter 
Form zur Verfügung zu stellen.

(7) In der Regel sind die Gleichstellungsbeauftragten in 
der Dienststelle zu beteiligen, bevor ein Beteiligungsverfah-
ren nach dem Sächsischen Personalvertretungsgesetz und 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch durchgeführt wird. 
§ 80 Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 des Sächsischen Perso-
nalvertretungsgesetzes bleibt unberührt. Erfolgt entgegen 
Satz 1 eine parallele Beteiligung der Personal- oder Schwer-
behindertenvertretung, ist die oder der Gleichstellungsbe-
auftragte über die Gründe in Textform zu informieren.

(8) Die Gleichstellungsbeauftragten haben ein Recht 
zur Teilnahme an Personalversammlungen gemäß § 49 
des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes und an Be-
sprechungen nach § 71 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen 
Personalvertretungsgesetzes. Sie haben in beiden Fällen 
ein Rederecht. Soweit personelle Einzelmaßnahmen behan-
delt werden, kann die betroffene Person die Teilnahme der 
Gleichstellungsbeauftragten ablehnen.

§ 21 
Beanstandung

(1) Ist die oder der Gleichstellungsbeauftragte der Auf-
fassung, dass
1. Maßnahmen im Sinne von § 20 Absatz 1 und 2 gegen 

dieses Gesetz oder andere Vorschriften über die Gleich-
stellung von Frauen und Männern verstoßen,

2. sie oder er in ihren oder seinen Rechten aus diesem Ge-
setz verletzt wird oder

3. die Dienststelle einen den Bestimmungen dieses Geset-
zes entsprechenden Gleichstellungsplan nicht aufge-
stellt oder nicht angepasst hat,

kann sie oder er dies innerhalb von einer Woche ab Kenntnis 
bei der Dienststellenleitung in Textform und unter Darlegung 
der Gründe beanstanden. In dringenden Fällen kann die 
Dienststellenleitung eine Frist von drei Werktagen ab Kennt-
nis zur Beanstandung festlegen. Hat die Beanstandung eine 
personelle Einzelmaßnahme zum Gegenstand, kann die 
oder der betroffene Bedienstete die Durchführung des Be-
anstandungsverfahrens ablehnen, so dass dessen weitere 
Durchführung unzulässig ist.

(2) Bis zur abschließenden Entscheidung über die Bean-
standung ist die Maßnahme auszusetzen. Duldet sie keinen 
Aufschub, kann die Dienststellenleitung bis zur endgültigen 
Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Die oder der 
Gleichstellungsbeauftragte ist hierüber unverzüglich zu un-
terrichten.

(3) Die Dienststelle prüft die Beanstandung innerhalb 
eines Monats und entscheidet in der Sache unter Beachtung 

der Einwände neu. Bei umfangreichen Sachverhalten oder 
von der Dienststelle nicht zu vertretenden Verzögerungen 
ist die angemessene Verlängerung der Frist möglich, wor-
über die Dienststelle die Gleichstellungsbeauftragte oder 
den Gleichstellungsbeauftragten informiert. Zum Ablauf der 
Frist informiert sie die Gleichstellungsbeauftragte oder den 
Gleichstellungsbeauftragten über das Ergebnis der Prüfung.

(4) Hilft eine nachgeordnete Dienststelle der Beanstan-
dung nicht vollumfänglich ab, legt sie diese unter Beifügung 
einer eigenen Stellungnahme der nächsthöheren Dienst-
stelle unverzüglich vor und unterrichtet die beanstandende 
Gleichstellungsbeauftragte oder den beanstandenden 
Gleichstellungsbeauftragten hierüber. Die nächsthöhere 
Dienststelle entscheidet innerhalb von drei Monaten nach 
Vorlage der Beanstandung abschließend. Die Entscheidung 
ist schriftlich zu begründen und der Dienststellenleitung der 
nachgeordneten Dienststelle zur Beachtung sowie der oder 
dem dortigen Gleichstellungsbeauftragten unverzüglich zu 
übermitteln.

(5) Beanstandungen der oder des Gleichstellungsbeauf-
tragten der obersten Dienstbehörden oder von Dienststellen 
gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 5 werden in einem Gespräch 
zwischen der Dienststellenleitung und der oder dem Gleich-
stellungsbeauftragten erörtert. Die Dienststelle entscheidet 
innerhalb von drei Monaten nach der Beanstandung ab-
schließend.

§ 22 
Rechtsschutz

(1) Wird einer Beanstandung aus den Gründen des 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 nicht vollumfänglich 
abgeholfen, kann die oder der Gleichstellungsbeauftragte 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Entscheidung ge-
mäß § 21 Absatz 4 oder 5 das Verwaltungsgericht anrufen. 
Die Anrufung des Gerichts kann nur darauf gestützt werden, 
dass die Dienststelle
1. die Rechte der oder des Gleichstellungsbeauftragten 

verletzt hat oder
2. einen den Bestimmungen dieses Gesetzes entspre-

chenden Gleichstellungsplan nicht aufgestellt hat.
Ist Gegenstand des Rechtsschutzersuchens die Verletzung 
ihrer oder seiner Rechte im Rahmen einer personellen Ein-
zelmaßnahme, kann die oder der betroffene Bedienstete 
die Anrufung des Verwaltungsgerichts durch die Gleichstel-
lungsbeauftragte oder den Gleichstellungsbeauftragten ab-
lehnen, so dass sie unzulässig ist.

(2) Der Rechtsschutz kann auch darauf gestützt werden, 
dass die jeweils zuständige Dienststelle ohne zureichenden 
Grund nicht innerhalb der angemessenen Frist nach § 21 
Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 sach-
lich über die Beanstandung entschieden hat. § 75 Satz 2 
bis 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 
(BGBl. I Nr. 71) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, gilt entsprechend.

(3) Die Anrufung des Verwaltungsgerichts hat keine auf-
schiebende Wirkung.

(4) Die Dienststelle trägt die notwendigen Kosten für das 
gerichtliche Verfahren, die der oder dem Gleichstellungsbe-
auftragten entstehen.

N
ur

 z
ur

 V
er

w
en

du
ng

 im
 In

tra
ne

t d
es

 F
re

is
ta

at
es

 S
ac

hs
en

 (Z
IW

D
) ©

 S
V 

SA
XO

N
IA

 V
er

la
g



Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19 27. November 2023

858

Abschnitt 5 
Gleichstellungspläne

§ 23 
Pflicht zur Erstellung und Wirkung

(1) Jede Dienststelle, die einen eigenen Stellenplan 
bewirtschaftet, erstellt für den Bereich der von ihr bewirt-
schafteten Stellen einen Gleichstellungsplan für einen Gel-
tungszeitraum von jeweils vier Jahren, der innerhalb dieses 
Zeitraums nach zwei Jahren an die aktuelle Entwicklung 
anzupassen ist.

(2) Die Festlegungen im Gleichstellungsplan sind Be-
standteil der Personalentwicklungsplanung. Die darin enthal-
tenen Zielvorgaben und Maßnahmen sind bei der Erstellung 
der Personalentwicklungskonzepte gemäß § 24 Absatz 1 
des Sächsischen Beamtengesetzes, bei der Besetzung und 
Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, im 
Rahmen der Führungskräfteentwicklung sowie bei personel-
len Maßnahmen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 
zu beachten.

(3) Die Umsetzung des Gleichstellungsplans ist eine 
Verpflichtung der Personalverwaltung sowie jeder Funkti-
onsträgerin und jedes Funktionsträgers mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben.

(4) Absatz 1 gilt nur für Dienststellen gemäß § 4 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3, in denen mindestens zehn Frauen nicht 
nur vorübergehend beschäftigt sind. Für diese Dienststellen 
gilt Absatz 2 Satz 2 nicht.

§ 24 
Erstellung, Inkrafttreten

(1) Die Personalverwaltung erarbeitet den Gleichstel-
lungsplan unter frühzeitiger Beteiligung der oder des Gleich-
stellungsbeauftragten. Nachdem zwischen der Personal-
verwaltung und der oder dem Gleichstellungsbeauftragten 
Einvernehmen hergestellt wurde, setzt die Dienststellenlei-
tung den Gleichstellungsplan in Kraft.

(2) Kann kein Einvernehmen hergestellt werden, ent-
scheidet in den Dienststellen der Staatsverwaltung die 
Dienststellenleitung und setzt den Gleichstellungsplan in 
Kraft.

(3) Kann in Dienststellen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 und 
3 kein Einvernehmen hergestellt werden, entscheidet das für 
die Vertretung der kommunalen Gebietskörperschaft zustän-
dige Organ und setzt den Gleichstellungsplan in Kraft. Er 
ist dem Gemeinderat, dem Kreistag oder der Verbandsver-
sammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen.

(4) In den sonstigen der alleinigen Aufsicht des Frei-
staates Sachsen unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts entscheidet bei ausbleibendem Einver-
nehmen das in ihrer Verfassung für die Geschäftsführung 
vorgesehene oberste Organ und setzt den Gleichstellungs-
plan in Kraft.

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 bis 4 sol-
len innerhalb eines Monats nach Versagung des Einverneh-
mens durch die Gleichstellungsbeauftragte oder den Gleich-
stellungsbeauftragten ergehen.

(6) Die Dienststellenleitung gibt den Gleichstellungsplan 
den Bediensteten unverzüglich zur Kenntnis und veröffent-
licht ihn in der Dienststelle. Auf Verlangen der oder des 

Gleichstellungsbeauftragten ist ihre oder seine Stellung-
nahme dem Gleichstellungsplan beizufügen.

(7) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für die nach zwei 
Jahren erfolgende Aktualisierung des Gleichstellungsplans.

(8) Ist sechs Monate nach dem Ende des Geltungszeit-
raums eines Gleichstellungsplans kein neuer Gleichstel-
lungsplan in Kraft getreten, sind bis zu dessen Inkrafttreten 
bei bestehender Unterrepräsentanz von Frauen Besetzun-
gen von Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, 
Beförderungen und Übertragungen höherwertiger Tätigkei-
ten auszusetzen. Dies gilt nicht, wenn der Gleichstellungs-
plan wegen einer Beanstandung der oder des Gleichstel-
lungsbeauftragten gemäß § 21 oder eines Verfahrens nach 
§ 79 in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 des 
Sächsischen Personalvertretungsgesetzes nicht in Kraft tre-
ten kann oder weil in einer Notsituation das Erfordernis der 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Dienststelle 
der Erstellung des Gleichstellungsplans vorübergehend ent-
gegensteht.

(9) Absatz 8 gilt entsprechend, wenn zwölf Monate nach 
Neubildung einer Dienststelle kein Gleichstellungsplan in 
Kraft getreten ist.

(10) Die Absätze 8 und 9 gelten nicht für Dienststellen 
gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3.

§ 25 
Inhalt

(1) Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine Be-
standsaufnahme und eine Analyse der Personalstruktur der 
Dienststelle im Zeitpunkt der Erstellung des Gleichstellungs-
plans. Die Bestandsaufnahme umfasst auch eine Schätzung 
der für den Geltungszeitraum geplanten Einstellungen und 
Beförderungen. Soweit die Daten erhebbar sind, werden 
auch Aussagen über anstehende Gremienbesetzungen und 
dortige Veränderungen getroffen.

(2) Es schließt sich eine Erfolgskontrolle der Umsetzung 
des vorhergehenden Gleichstellungsplans an, in der insbe-
sondere die Entwicklungen in der Personalstruktur und die 
Gründe für das Nichterreichen von Zielvorgaben darzulegen 
sind.

(3) Sind Frauen unterrepräsentiert, muss der Gleich-
stellungsplan festlegen, welche konkreten personellen, or-
ganisatorischen und fortbildenden Maßnahmen in welchem 
Zeitraum ergriffen werden sollen, um die Unterrepräsentanz 
zu beseitigten. Soweit Frauen unterrepräsentiert sind, muss 
der Gleichstellungsplan die Zielvorgabe enthalten, dass bei 
mindestens der Hälfte der im Geltungszeitraum erfolgenden 
Maßnahmen im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 
4 Frauen bei gleicher Qualifikation zu berücksichtigen sind. 
Sind im Geltungszeitraum personalwirtschaftliche Maßnah-
men vorgesehen, die zu einer Sperrung oder einem Wegfall 
von Stellen führen, und sind Frauen unterrepräsentiert, hat 
der Gleichstellungsplan vorzugeben, dass sich der Anteil der 
Frauen zumindest nicht verringern darf.

(4) Der Gleichstellungsplan soll darüber hinaus Strate-
gien zur Sensibilisierung für sowie zum Umgang mit sexu-
eller Belästigung, Vorgaben für Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, Erläuterungen zur Personalentwicklung in der 
Dienststelle sowie Strategien zur geschlechtergerechten 
Besetzung von und Entsendung in Gremien gemäß § 26 
enthalten.
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(5) Durch Rechtsverordnung der Staatsregierung wer-
den nähere Bestimmungen über die konkreten in der Be-
standsaufnahme darzustellenden Merkmale und Daten, die 
konkreten der Erfolgskontrolle zu unterziehenden Kriterien 
sowie weitere mögliche Inhalte des Gleichstellungsplans 
geregelt.

(6) Für Dienststellen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 und 
3 gelten Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 und 5 nicht. In diesen 
Dienststellen muss der Gleichstellungsplan die Situation der 
weiblichen Beschäftigten beschreiben und die bisherige För-
derung der Frauen in einzelnen Bereichen auswerten. Der 
Gleichstellungsplan muss auch die statistischen Angaben 
nach § 28 auswerten und vorhandene Unterschiede im Ver-
gleich der Anteile von Frauen und Männern bei Bewerbung, 
Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung in den ein-
zelnen Bereichen darstellen und begründen.

Abschnitt 6 
Gremien, Beteiligungen

§ 26 
Gremien

(1) Gremien sollen zu gleichen Anteilen mit fachlich für 
das jeweilige Gremium geeigneten Frauen und Männern be-
setzt werden. Hierbei bleiben Sitze, die mit Personen ohne 
weibliche oder männliche Geschlechtszuordnung besetzt 
sind, außer Betracht. Besteht ein Gremium aus einer ungera-
den Anzahl von Personen, soll einer der Sitze abwechselnd 
an fachlich für das jeweilige Gremium geeignete Frauen und 
Männer vergeben werden. Erfolgt keine Besetzung zu glei-
chen Anteilen, sind die Gründe hierfür gegenüber der oder 
dem Gleichstellungsbeauftragten der Dienststelle schriftlich 
darzulegen.

(2) Bei der Ausübung eines Entsendungs-, Bestellungs- 
oder Vorschlagsrecht für ein Gremium soll die Dienststelle 
fachlich für das jeweilige Gremium geeignete Frauen und 
Männer zu gleichen Anteilen berücksichtigen. Dies gilt auch, 
wenn eine Dienststelle eine Person in ein Gremium außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes entsendet.

(3) In anderen Rechtsvorschriften des Bundes oder des 
Freistaates Sachsen enthaltene vergleichbare oder weiter-
gehende Bestimmungen zur Besetzung von Gremien, die 
ebenfalls Regelungen für eine geschlechterparitätische Gre-
mienbesetzung treffen, bleiben unberührt. Satzungen, Ge-
schäftsordnungen und ähnliche Grundlagen für die Beset-
zung von Gremien sind im Fall einer Neubesetzung daraufhin 
zu überprüfen, inwieweit unter fachlichen Gesichtspunkten 
eine bestimmte Funktion notwendige Voraussetzung für ei-
nen Sitz im jeweiligen Gremium ist.

(4) Die Dienststellen sollen zusammen mit den Gleich-
stellungsbeauftragten Strategien für eine frühzeitige ge-
schlechtergerechte Nachfolgeplanung bei der Besetzung 
von und Entsendung in Gremien erarbeiten, die mindestens 
für den Zeitraum von zwölf Monaten gebildet werden.

(5) Die Arbeit der Gremien der Dienststelle soll im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel so gestaltet werden, 
dass die Belange von Gremienmitgliedern mit Familien- oder 
Pflegeaufgaben angemessen berücksichtigt werden.

(6) Für Dienststellen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
abweichend von Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 sowie Absatz 2, 
dass die Dienststellen bei der Besetzung von Gremien, für 
die sie ein Entsendungs-, Bestellungs- oder Vorschlagsrecht 
haben, auf eine gleiche Beteiligung von Frauen und Männern 

hinzuwirken haben. Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht für diese 
Dienststellen.

(7) Absatz 6 gilt entsprechend für die Gremien der 
Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft.

§ 27 
Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen

Entsendet der Freistaat Sachsen in das Überwachungs-
organ eines seiner Beteiligungsunternehmen mehr als zwei 
Mitglieder, sollen unter diesen Personen Frauen und Männer 
jeweils zu mindestens 30 Prozent vertreten sein.

Abschnitt 7 
Schlussbestimmungen

§ 28 
Jährliche Statistik

(1) Jede Dienststelle, die einen Gleichstellungsplan auf-
stellt, erfasst jährlich und jeweils nach Geschlechtern auf-
geteilt
1. zum Stichtag 30. Juni die Personalstruktur in der Dienst-

stelle sowie die Besetzung von Gremien der Dienststelle 
und Entsendungen in andere Gremien,

2. die in der Zeit vom 1. Juli des Vorjahres bis zum 30. Juni 
erfolgten Beförderungen, Höhergruppierungen und Teil-
nahmen an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, 
durchgeführte Stellenbesetzungsverfahren sowie die 
anonymisierten Ergebnisse dienstlicher Beurteilungen.

(2) Das für Gleichstellung zuständige Staatsministerium 
erlässt nach Anhörung der oder des Sächsischen Daten-
schutzbeauftragten im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium des Innern durch Rechtsverordnung Bestimmungen 
über
1. die Datenerhebung, insbesondere die Konkretisierung 

der Erhebungsmerkmale und die Form der Erhebung, 
unter Berücksichtigung der Personalstandstatistik nach 
dem Finanz- und Personalstatistikgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I 
S. 438), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1401) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung,

2. die Datenübermittlung zwischen den mit der Durchfüh-
rung der Statistik betrauten Personen und Stellen,

3. die Datenspeicherung sowie
4. die Datenauswertung.

§ 29 
Berichtspflichten

(1) In einem alle zwei Jahre dem Landtag vorzulegen-
den Bericht über die Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der öffentlichen Verwaltung stellt die 
Staatsregierung die Umsetzung dieses Gesetzes dar und 
zeigt Wirksamkeit und Defizite der Förderinstrumente auf. 
Grundlage des Berichts sind insbesondere die Gleichstel-
lungspläne nach § 23, die jährlichen Statistiken nach § 28 
sowie weitere hierzu erforderliche Angaben, die die Dienst-
stellen gegenüber der Staatsregierung zu machen haben.

(2) Die Regelungen und Auswirkungen dieses Gesetzes 
sind vier Jahre nach dem Inkrafttreten von der Staatsregie-
rung zu evaluieren.

(3) Die Staatsregierung erstattet dem Landtag regelmä-
ßig, mindestens einmal pro Legislaturperiode, Bericht über 
die Lage der Gleichstellung im Freistaat Sachsen, die Wirk-
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samkeit unterschiedlicher Gleichstellungsinstrumente und 
damit zusammenhängende gesellschaftliche Problemfelder.

§ 30 
Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 
4.3.2021, S. 35) einschließlich der Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist gestattet, wenn 
und soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben aus diesem Ge-
setz erforderlich ist. Die personenbezogenen Daten dürfen 
nur zu den Zwecken dieses Gesetzes verarbeitet werden.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
sind getrennt von den übrigen Daten aufzubewahren und 
gegen unbefugte Einsichtnahme besonders zu sichern. Sie 
sind zu vernichten, sobald sie für den Zweck, zu dem sie 
erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Die näheren 
Einzelheiten und weitere technisch-organisatorische Vor-
kehrungen zum Schutz der in Absatz 1 genannten Daten 
bestimmt die jeweilige Dienststellenleitung.

§ 31 
Übergangsvorschriften

(1) Die Gleichstellungsbeauftragten in den Dienststellen 
und ihre Stellvertretungen sind innerhalb von 18 Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bestellen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt führen die nach § 18 des Sächsischen 
Frauenförderungsgesetzes vom 31. März 1994 (SächsGVBl. 
S. 684), das zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970) geändert worden 
ist, bestellten Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterin-
nen ihr Amt nach den Bestimmungen des Sächsischen Frau-
enförderungsgesetzes in der am 31. Dezember 2023 gelten-
den Fassung weiter. Ihre Amtszeit endet mit der Bestellung 
einer oder eines Gleichstellungsbeauftragten.

(2) Beträgt beim Inkrafttreten dieses Gesetzes die Gel-
tungsdauer eines Frauenförderplans einer Dienststelle nach 
dem Sächsischen Frauenförderungsgesetz noch weniger 
als zwei Jahre, ist erstmals zwölf Monate nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gemäß § 23 Absatz 1 ein Gleichstellungs-
plan vorzulegen. Der Geltungszeitraum dieses Gleichstel-
lungsplans beginnt 18 Monate nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes. Bis zum Inkrafttreten des Gleichstellungsplans bleibt 
der Frauenförderplan in Kraft.

(3) § 26 gilt nur für Neuwahlen, Berufungen und Ent-
sendungen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Bestehende 
Mandate bleiben unberührt.

(4) Die jährlichen Statistiken der Dienststellen werden bis 
zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 28 Absatz 2 
auf der Grundlage der Sächsischen Frauenförderungssta-
tistikverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 457) erstellt.

(5) Zwischen der erstmaligen Vorlage des Berichts nach 
§ 29 Absatz 1 und der letztmaligen Vorlage des Frauenför-
derungsberichts gemäß § 17 des Sächsischen Frauenförde-
rungsgesetzes dürfen nicht mehr als vier Jahre liegen.

§ 32 
Einschränkung eines Grundrechts

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 33 der Ver-
fassung des Freistaates Sachsen eingeschränkt werden.

Artikel 2 
Änderung des Sächsischen Beamtengesetzes

Das Sächsische Beamtengesetz vom 18. Dezember 
2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das zuletzt durch Artikel 8 
Absatz 1 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. 
S. 467) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 11 Satz 2 wird aufgehoben.

2. § 66 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „gegen“ werden die Wörter „sie 
oder“ eingefügt und die Wörter „selbst oder“ 
werden durch die Wörter „selbst oder eine An-
gehörige oder“ ersetzt.

bb) Dem Absatz wird der folgende Satz angefügt:
„Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 
nahe Angehörige und weitere Angehörige.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze ein-

gefügt:
„Als nahe Angehörige gelten auch Personen, 
die mit der Beamtin oder dem Beamten so in 
einem gemeinsamen Haushalt zusammenle-
ben, dass nach verständiger Würdigung der 
wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verant-
wortung füreinander zu tragen und tatsächlich 
füreinander einzustehen. Dieser wechselsei-
tige Wille ist insbesondere anzunehmen, wenn 
Personen
1. länger als ein Jahr zusammenleben,
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammen-

leben, oder
3. Kinder, Angehörige oder nahe Angehörige 

im Haushalt versorgen.“
bb) Satz 2 wird Absatz 3.

c) Absatz 3 wird Absatz 4.

Artikel 3 
Änderung des Sächsischen Besoldungsgesetzes

In § 43 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Sächsischen 
Besoldungsgesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 
476), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 
(SächsGVBl. S. 467) geändert worden ist, wird das Wort 
„Frauenbeauftragte“ durch die Wörter „Gleichstellungsbe-
auftragte oder Gleichstellungsbeauftragter“ ersetzt.
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Artikel 4 
Änderung des Sächsischen 

Personalvertretungsgesetzes

Das Sächsische Personalvertretungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 29. August 2018 (Sächs-
GVBl. S. 570), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 5 des 
Gesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 35 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „der Frau-

enbeauftragten“ durch die Wörter „des Gleichstel-
lungsbeauftragten“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Der Nummer 4 wird das Wort „oder“ angefügt.
bb) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ gestrichen.
cc) Nummer 6 wird aufgehoben.

2. § 41 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Dem Gleichstellungsbeauftragten ist bei der 

Behandlung von Angelegenheiten, die seine Aufgaben 
und Beteiligungsrechte nach den §§ 19 und 20 des Säch-
sischen Gleichstellungsgesetzes vom 19. Oktober 2023  
(SächsGVBl. S. 850) in der jeweils geltenden Fassung 
betreffen, Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.“

3. In § 42 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „die Frau-
enbeauftragte“ durch die Wörter „der Gleichstellungsbe-
auftragte“ ersetzt.

4. § 80 Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 wird wie folgt gefasst:
„16. Erstellung des Gleichstellungsplans nach den §§ 23 

bis 25 des Sächsischen Gleichstellungsgesetzes.“

5. In § 82 Absatz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Frauenförderplan“ ein Komma und die Wörter „den 
Gleichstellungsplan“ eingefügt.

Artikel 5 
Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung

§ 64 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechti-
gung von Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft 
sowie zur Schaffung von Chancengerechtigkeit für alle 
Geschlechter im örtlichen Zuständigkeitsbereich haben die 
Gemeinden mit eigener Verwaltung Kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte zu bestellen. In Gemeinden mit mehr als 
17 000 Einwohnern soll diese Aufgabe hauptamtlich erfüllt 
werden.“

Artikel 6 
Änderung der Sächsischen Landkreisordnung

§ 60 Absatz 2 Satz 1 der Sächsischen Landkreisord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 99), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:
„Zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechti-
gung von Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft 
sowie zur Schaffung von Chancengerechtigkeit für alle 
Geschlechter im örtlichen Zuständigkeitsbereich haben die 
Landkreise Kommunale Gleichstellungsbeauftragte zu be-
stellen.“

Artikel 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das Sächsische Frauenförderungsgesetz vom 
31. März 1994 (SächsGVBl. S. 684), das zuletzt durch Arti-
kel 26 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. 
S. 970) geändert worden ist, außer Kraft.

Dresden, den 19. Oktober 2023

Der Landtagspräsident 
Dr. Matthias Rößler

Der Ministerpräsident 
Michael Kretschmer

Der Staatsminister des Innern 
Armin Schuster

Der Staatsminister der Finanzen 
Hartmut Vorjohann

Die Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung 
Katja Meier
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Dritte Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung 

zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung
Vom 25. Oktober 2023

Auf Grund des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) verordnet die Staats-
regierung:

Artikel 1 
Änderung der Ordnungswidrigkeiten-

Zuständigkeitsverordnung

Die Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung 
vom 16. Juni 2014 (SächsGVBl. S. 342), die zuletzt durch 
Verordnung vom 6. Juni 2023 (SächsGVBl. S. 420) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 37 wird aufgehoben.
b) Die bisherige Nummer 38 wird Nummer 37 und die 

bisherige Nummer 39 wird Nummer 38.

2. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. § 43 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1858; 2022 I S. 1045) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung,“.

b) Die Nummern 2 bis 4 werden aufgehoben.
c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 2 und wie 

folgt gefasst:
„2. § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-

ten, wenn die mit Strafe oder Geldbuße bedroh-
ten Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften 
des Datenschutzes im Anwendungsbereich 
von § 40 Absatz 1 des Bundesdatenschutzge-
setzes begangen wurden und“.

d) Folgende Nummer 3 wird angefügt:
„3. § 28 Absatz 1 Nummer 10 bis 12 des Telekom-

munikation-Telemedien-Datenschutz-Geset-
zes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982; 2022 I 
S. 1045), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
12. August 2021 (BGBl. I S. 3544) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
und § 28 Absatz 1 Nummer 13 des Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes, 
soweit nicht die oder der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
zuständig ist.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Dresden, den 25. Oktober 2023

Der Ministerpräsident 
Michael Kretschmer

Der Staatsminister für Inneres 
Armin Schuster
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Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung 

zur Änderung der Verordnung über die Anerkennung von 
Obst-Erzeugerorganisationen

Vom 25. Oktober 2023

Auf Grund des § 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d 
Doppelbuchstabe aa des Agrarorganisationen-und-Liefer-
ketten-Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. August 2021 (BGBl. I S. 4036), der zuletzt durch Artikel 3 
Nummer 2 Buchstabe a des Gesetzes vom 9. November 
2022 (BGBl. I S. 2009) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 3 Absatz 4 Nummer 3 der Obst-Gemüse-Erzeugeror-
ganisationendurchführungsverordnung vom 22. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1197) verordnet die Staatsregierung:

Artikel 1 
Änderung 

der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung 
über die Anerkennung von 

Obst-Erzeugerorganisationen

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über 
die Anerkennung von Obst-Erzeugerorganisationen vom 
2. September 2005 (SächsGVBl. S. 245) wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„Verordnung 

der Sächsischen Staatsregierung 
über die Anerkennung von Obst- und 

Gemüse-Erzeugerorganisationen 
(Obst-Gemüse-Erzeugerorganisationenverordnung – 

OGErzOrgVO)“.

2. § 1 wird wie folgt gefasst:
„§ 1 

Mindestanzahl der Erzeuger

Abweichend von § 3 Absatz 1 Nummer 1 der Obst-
Gemüse-Erzeugerorganisationendurchführungsverord-
nung wird die Mindestanzahl der Erzeuger auf zehn 
festgesetzt.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Dresden, den 25. Oktober 2023

Der Ministerpräsident 
Michael Kretschmer

Der Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 
Wolfram Günther
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Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen 

zur Aufteilung der Schlüsselmassen 
nach § 4 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes 

im Jahr 2024 
(Schlüsselmassenverordnung 2024)

Vom 26. Oktober 2023

Auf Grund des § 31 Absatz 8 des Sächsischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487) verordnet 
das Staatsministerium der Finanzen im Benehmen mit dem 
Staatsministerium des Innern und nach Anhörung des Beira-
tes für den kommunalen Finanzausgleich:

§ 1 
Regelungsgegenstand

Auf der Grundlage von § 4 des Sächsischen Finanz-
ausgleichsgesetzes wird die Gesamtschlüsselmasse des 
Haushaltsjahres 2024 nach Maßgabe der §§ 2 und 3 auf den 
kreisangehörigen Raum und den kreisfreien Raum aufgeteilt.

§ 2 
Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die für allgemeine Schlüsselzuweisungen nach den §§ 5 
bis 14 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes zur Verfü-
gung stehende Schlüsselmasse beträgt 3 296 785 200 Euro. 
Davon gehen
1. an die kreisangehörigen Gemeinden (§§ 6 bis 9 

des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes) 
1 105 610 900 Euro,

2. an die Kreisfreien Städte (§ 10 des Sächsischen Finanz-
ausgleichsgesetzes) 1 407 287 200 Euro,

3. an die Landkreise (§§ 11 bis 14 des Sächsischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes) 783 887 100 Euro.

§ 3 
Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen 
für Investitionen und Instandsetzungen

Die für zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für 
Investitionen und Instandsetzungen nach § 15 des Sächsi-
schen Finanzausgleichsgesetzes zur Verfügung stehende 
Schlüsselmasse beträgt 349 449 300 Euro. Davon gehen 
nach § 4 Absatz 5 Satz 2 des Sächsischen Finanzaus-
gleichsgesetzes
1. an die kreisangehörigen Gemeinden 76 860 600 Euro,
2. an die Kreisfreien Städte 248 344 800 Euro,
3. an die Landkreise 24 243 900 Euro.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Dresden, den 26. Oktober 2023

Der Staatsminister der Finanzen 
Hartmut Vorjohann
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Verordnung 
des Landratsamtes Bautzen 

zur Änderung der Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes 
(LSG) „Oberlausitzer Bergland“

Vom 12. Oktober 2023

Aufgrund von § 20 Absatz 2 Nummer 4, § 26 und § 22 
Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) ge-
ändert worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes sowie §§ 13 und 20 des 
Sächsischen Naturschutzgesetzes vom 6. Juni 2013 (Sächs-
GVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 47 Absatz 1, § 48 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, Absatz 4 und § 46 Absatz 1 Nummer 3 des Säch-
sischen Naturschutzgesetzes wird durch das Landratsamt 
Bautzen verordnet:

§ 1 
Erklärung zum Ausgliederungsgebiet

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der
Gemeinde/Stadt: Cunewalde
Gemarkung: Niedercunewalde
Landkreis: Bautzen
werden aus dem LSG „Oberlausitzer Bergland“ ausgeglie-
dert.

§ 2 
Ausgliederungsgegenstand

(1) Das Ausgliederungsgebiet hat eine Größe von insge-
samt circa 0,37 ha. Es umfasst nach dem Stand vom 12. Ok-
tober 2023 auf dem Gebiet der Cunewalde, Gemarkung 
Niedercunewalde, Landkreis Bautzen die Flurstücke 897/3, 
898/14 und Teile der Flurstücke 898/9, 898/13 und 939/2.

(2) Das Ausgliederungsgebiet ist in einer Liegenschafts-
karte des Landratsamtes Bautzen vom 12. Oktober 2022 im 
Maßstab 1 : 1 000 und einer Übersichtskarte vom 12. Okto-
ber 2022 im Maßstab 1 : 10 000 grün umgrenzt eingetragen. 
Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante 
der Grenzeintragung auf der Flurkarte. Die Karten sind Be-
standteil der Verordnung.

(3) Die Verordnung mit Karten wird beim Landratsamt 
Bautzen, Verwaltungsstandort Kamenz, Machertraße 55, 
01917 Kamenz zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten niedergelegt.

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Kamenz, den 12. Oktober 2023

Landratsamt Bautzen 
Reinisch 

Beigeordnete
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Landratsamt Bautzen, 
Umwelt- und Forstamt

Grundlage: Auszug aus ALKIS
Quelle: GeoSN, dl-de/by-2-0
Änderungen und thematische Ergänzungen durch den 
Herausgeber
Jede weitere Vervielfält igung bedarf der Erlaubnis des
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1:1000Maßstab:
Bearbeitungsstand: 12.10. 2022

Flurkarte zur Ausgliederung aus dem LSG Oberlausitzer Bergland
Ergänzungssatzung "Bahnhofstraße", Cunewalde
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Übersichtskarte zur Ausgliederung aus dem LSG Oberlausitzer Bergland
Ergänzungssatzung "Bahnhofstraße", Cunewalde
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Ausgliederungsfläche
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